
4. Änderung des 1. Bebauungsplanes „Technologiepark Ostfalen“ – Barleben 

 
 
Hinweis: Der Geltungsbereich umfasst die gesamte Fläche des 1. Bebauungsplanes 

„Technologiepark Ostfalen“ – Barleben, in der Fassung der 2. Änderung 
und Ergänzung siehe → Homepage der Gemeinde Barleben 

www.barleben.de unter → Satzungen / B- Pläne → Bebauungspläne 

Barleben. 

 

 

Übersichtsplan – Darstellung des Geltungsbereiches (unmaßstäblich) 

 
 

 

 
 

 

Auszug aus dem Planentwurf zur 3. Änderung des 1. Bebauungsplanes „Technologiepark Ostfalen“ – 
Barleben, bearbeitet durch das Büro für Stadt-, Regional- und Dorfplanung, Dipl. Ing. J. Funke, 
Abendstraße 14a, 39167 Irxleben, Tel. 039204/911660 
 

 


